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Diese Sitzungsunterlage wird der Öffentlichkeit für die FA-Sitzung zur Verfügung gestellt, so dass dem Verlauf der Sitzung 
gefolgt werden kann. Die Unterlage gibt keine offiziellen Standpunkte der FA wieder. Die Standpunkte der FA werden in 

den Deutschen Rechnungslegungs Standards sowie in seinen Stellungnahmen (Comment Letters) ausgeführt. 
Diese Unterlage wurde von einem Mitarbeiter des DRSC für die FA-Sitzung erstellt. 

 
IFRS-FA – öffentliche SITZUNGSUNTERLAGE 

 
Sitzung: 9. IFRS-FA / 21.09.2012 / 09:45 – 10:45 Uhr 
TOP: 02 – Investment Entities 
Thema: Zu erwartende Regelungen des Standards 
Papier: 09_02_IFRS-FA_InvestmentEntities_CoverNote 
  

 
Sitzungsunterlagen für diesen TOP 
 

1 Für diesen Tagesordnungspunkt (TOP) der Sitzung liegen folgende Unterlagen vor: 
 
Nummer Titel Gegenstand 
09_02 09_02_IFRS-

FA_InvestmentEntities_CoverNote 
Cover Note 

09_02a 09_02a_IFRS-FA_ 
InvestmentEntities_Präsentation 

Präsentation zu erwarteten Rege-
lungen des Standards 

Stand der Informationen: 13.09.2012 

Hintergrund und Stand des Projekts 
 

2 Im August 2011 hat der IASB ED/2011/4 Investment Entities (ED) veröffentlicht. Die 

Kommentierungsfrist lief bis zum 05.01.2012. Zusätzlich zur Kommentierung des ED 

wurde den constituents im Februar und März 2012 im Rahmen von Roundtable Mee-

tings die Möglichkeit zur Meinungsäußerung gegeben. Die gesammelten Informationen 

wurden im Rahmen der redeliberations (überwiegend gemeinsam mit dem FASB) von 

Mai bis Juni 2012 erörtert. Die Veröffentlichung des finalen Standards wird zum Ende 

des 3. Quartals bzw. zu Beginn des 4. Quartals 2012 erwartet. 

 

Ziel der Sitzung 

3 Die Sitzung soll dem IFRS-FA dazu dienen, sich einen Überblick über die erwarteten 

Regelungen (Unterlage 09_02a) des finalen Standards zu verschaffen. Diese entspre-

chen den durch das IASB getroffenen tentative decisions. Dem IFRS-FA werden keine 

Fragen vorgelegt. 
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